
 

 

Stadt Liestal 
 
 

DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT    2005/59a 
 
 
 
Postulat betreffend Fussgänger- und Veloverbindung zur neuen 
Kantonsbibliothek (Nr. 2005/59) von Erika Eichenberger der Grünen 
Liestal – Berichterstattung und Beantwortung Stadtrat 
 
 

Kurzinformation Das Postulat verlangt im Bereich Bahnhofplatz/Kantonsbibliothek 
die Prüfung von Massnahmen, die diesen Bereich für Fussgänger 
und Velofahrer sicherer und attraktiver machen. 

Das Stadtbauamt hat zusammen mit den zuständigen Personen der 
IG Velo, des Tiefbauamtes BL, der SBB und der Kantonsbibliothek 
die möglichen Massnahmen untersucht. Dies führte zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
1. Im Bereich Bahnhofstrasse/Bahnhofplatz sind keine Verbesse-

rungen möglich. Hier muss das Projekt Neuer Busbahnhof ab-
gewartet werden. 

 
2. Auf dem Bahnhofplatz, im unübersichtlichen Bereich zwischen 

den Bushaltestellen, werden die Verkehrsteilnehmenden mittels 
vier Radfahrersigneten auf die Velofahrer im Gegenverkehr auf-
merksam gemacht. 

 
3. Im Bereich Bahnhofplatz / Kantonsbibliothek wird das bestehen-

de Trottoir auf der Brücke Oristalstrasse mittels Markierung bis 
zum Parkplatz vor der Kantonsbibliothek verlängert. Dadurch 
wird eine separate Fusswegführung über diesen bisher unüber-
sichtlichen Bereich erreicht. Dies hilft auch den anderen Ver-
kehrsteilnehmenden, insbesondere den Velofahrenden. 

 

Antrag Basierend auf der stadträtlichen Berichterstattung und Beantwor-
tung wird das Postulat Nr. 2005/59 als erledigt abgeschrieben. 

 Liestal, 21. März 2006 

  Für den Stadtrat Liestal 

 Die Stadtpräsidentin  Der Stadtverwalter 

 Regula Gysin  Roland Plattner 

 

 



 

 

 
DETAILINFORMATIONEN 
 
 
 
1. Finanzierung/Kosten 

 
Die Kosten für die vier Radfahrsignete betragen ca. CHF 800.-- und gehen zu Lasten 
des Kontos Massnahmen für Verkehrssicherheit (620.314.13). 
 
Die Trottoirmarkierung erfolgt durch das kantonale Tiefbauamt BL und hat für die Stadt 
Liestal keine Kostenfolge. 
 
 

2. Termin 
 
Die Ausführung der Markierungsarbeiten erfolgt im Frühling 2006, sobald es die wärme-
ren Temperaturen zulassen. 
 
 

3. Konsequenz bei Ablehnung der Anträge 
 
Das Postulat kann nicht abgeschrieben werden. 
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